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§ 178h VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Der Versicherer ist verpflichtet, den im § 178g Abs. 1 genannten Stellen auf Verlangen unverzüglich Einsicht in

sämtliche Kalkulationsgrundlagen zu gewähren, die eine erklärte Änderung der Prämie oder des

Versicherungsschutzes begründen können. Die genannten Stellen sind berechtigt, auf ihre Kosten

erforderlichenfalls Ablichtungen herzustellen.

2. (2)Verlangt eine im § 178g Abs. 1 genannte Stelle binnen der dort vorgesehenen dreimonatigen Klagefrist die

Einsichtnahme gemäß Abs. 1, so ist diese Frist bis zur Gewährung der Einsicht gehemmt.
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